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▶▶ Bilanz
Schon Abschlagszahlungen sind gewinnerhöhend zu aktivieren

| Der Gewinn eines Architekten oder Ingenieurs ist nicht erst bei der Ab-
nahme der Planungsleistungen oder der Stellung der Honorarschlussrech-
nung realisiert, sondern bereits dann, wenn der Anspruch auf Abschlags-
zahlung entstanden ist. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) 
könnte die Bilanzierungspraxis der planenden Berufe in punkto „unfertige 
Leistungen“ auf den Kopf stellen. |

Hintergrund | Gewinne sind in der Bilanz nur dann zu berücksichtigen, wenn 
sie am Abschlussstichtag realisiert sind. Bei Lieferungen und anderen Leis-
tungen wird Gewinn realisiert, wenn der Leistungsverpflichtete die von ihm 
geschuldeten Erfüllungshandlungen wirtschaftlich erfüllt hat und ihm die 
Forderung auf die Gegenleistung (die Zahlung) so gut wie sicher ist. Eine 
Werkleistung ist wirtschaftlich erfüllt, wenn sie erbracht worden ist. Zwar 
bedarf es bei Werkverträgen grundsätzlich der Übergabe und Abnahme des 
Werks durch den Besteller, um die handels- und steuerrechtliche Gewinnre-
alisierung herbeizuführen. Dies gilt aber nur, wenn die Wirkungen der Ab-
nahme für das Entstehen des Entgeltanspruchs nicht durch Sonderregelun-
gen, wie etwa eine Gebührenordnung, modifiziert werden.

Diese Sonderregelung existiert aber bei Architekten- und Ingenieurleistun-
gen in Form der HOAI. Nach dem damals geltenden § 8 Abs. 2 HOAI (er ent-
spricht dem Wortsinn nach § 15 Abs. 2 HOAI 2013) hat der Architekt oder Inge-
nieur in angemessenen zeitlichen Abständen für bereits nachgewiesene 
Leistungen einen Anspruch auf Abschlagszahlungen. Dieser setzt weder vor-
aus, dass eine Teilabnahme vereinbart worden ist, noch dass eine solche tat-
sächlich erfolgt ist. Erforderlich ist lediglich, dass der Auftragnehmer die 
(Teil-)Leistung abnahmefähig erbracht und eine prüfbare Rechnung vorgelegt 
hat. Damit ist die Abschlagszahlung mit der auftragsgemäßen Erbringung 
der Leistung verdient und der Abschlagsbetrag in der Bilanz gewinnerhö-
hend zu erfassen (BFH, Urteil vom 14.5.2014, Az. VIII R 25/11; Abruf-Nr. 142955).

Höchstes deutsches 
Steuergericht  
mit wichtiger 
entscheidung

▶▶ VOF
Büro-referenzen durch mitarbeiter-referenzen ersetzbar

| Es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn sich ein Bewerber auf 
eine Referenz beruft, die ein Mitarbeiter für einen früheren Arbeitgeber er-
bracht hat. Dies hat im Besonderen für das VOF-Verfahren zu gelten, bei 
dem die Leistungen einen ganz persönlichen Charakter aufweisen, ent-
schied jetzt die Vergabekammer (VK) Sachsen. |

Wichtig | Diese – durchaus nicht unumstrittene – Entscheidung hat in der 
Praxis  gravierende Folgen: „Büro-Referenzen“ verlieren an Wert. Denn Be-
werber können derartige Büro-Referenzen einfach durch „Mitarbeiter-Refe-
renzen“ ersetzen. Außerdem stellt sich die Frage, ob das auch im umgekehr-
ten Fall gilt, wenn der Mitarbeiter, der eine Referenz verantwortlich bearbei-
tet hat, nicht mehr beim Bieter angestellt ist (VK Sachsen, Beschluss vom 
5.5.2014, Az. 1/SVK/010-14; Abruf-Nr. 143135).
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